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andere Bindung. Gesetz und Moral
gebieten ihm, nur diese eine Bindung
zu haben und jede andere Bindung ist
Betrug, nach Gesetz strafbar, moralisch

zu verachten. Diese Menschen
können andere Maxime, andere
Moralbegriffe schaffen.
Bei uns gilt heute beim Gesetz: Wo
kein Kläger, da kein Richter; bei der
Moral kommt es auf die Ethik an .1

Im Fall G. P. Luck: Das Religionsmitglied

möchte in den Vorstand der
FVS gewählt werden können, also
schafft man neue Maxime und neue
Moralbegriffe, indem man die Bestimmung

laut Art. 4 der Statuten weg-
lässt.
Dr. Hans Titze schrieb in seiner Bro
schüre «Moral ohne Gott» folgende
Sätze: «Gegen Maxime kann man
kämpfen und neue setzen. Gegen die
innere Haltung zum Handeln kann
man nicht kämpfen, : sie gehört zur
Existenz des Menschen als ethisches
Gesetz in uns.» Diese Ethik scheint
mir das wichtigste zu sein, ob Statuten
mit oder ohne Art. 4!
Wenn der Ehepartner eine andere
Bindung eingehen will, muss er sich

gesetzlich scheiden lassen, — moralisch

kommt's auf seine Ethik an
Ein Politiker kann nicht zugleich in
zwei extrem gerichteten Parteien
Mitglied sein, ohne gegen Gesetz und
Moral zu Verstössen... Ein Mitglied
einer Religionsgemeinschaft als
Vorstandsmitglied einer Freidenker-Vereinigung

kommt mir suspekt vor und
ist mir zutiefst zuwider! In der
Bildsprache des G. P. Luck von Tolggen,
Warzen und Überbein zu reden:
Unmöglich mit nur einem Füdle zugleich
in Rom und Brüssel hocken zu wollen!

Mit freundlichem Gruss an G. P. Luck
versichert Sie vorzüglicher Hochachtung,

Ihr FVS-Mitglied Gerold Nölli

Seit wann sind wir denn eine
Religionsgemeinschaft? Auch ich schlage
eine Statutenänderung von Art. 4 vor,
und dies wie folgt:
«Mitglieder, die einer Religionsgemeinschaft

angehören, sind nicht in

die Vorstände wählbar.»
Tout comprendre est tout pardonner
— man kann die Toleranz auch zu weit

Bestattungsredner-
Kurs
Zu dem im Mai 1985 in Zürich
vorgesehenen Bestattungsredner-Kurs

sind drei Anmeldungen

eingegangen.
Damit der Zweck des Kurses
(Nachwuchskräfte zu finden)
erreicht wird, bitte ich um weitere
Anmeldungen insbesonders
aus dem Raum Zürich und
Bern.
Interessentinnen und Interessenten

melden sich bitte beim
Unterzeichneten, wo auch
Auskünfte eingeholt werden können.

Freidenker-Vereinigung der
Schweiz FVS, Ressort
Mitgliederdienst und Bestattungen

Der Vizepräsident:
Mäni Horcher
Postfach 95
4132 Muttenz 1

Telefon 061 61 06 27

Einladung
zur Delegiertenversammlung 1985

Sonntag, 24. März 1985, 10.00 Uhr
im Hotel Aarauerhof, Bahnhofstrasse 68

Aarau

Traktanden:
1. Begrüssung der Delegierten und Gäste,

allgemeine Mitteilungen
2. Prüfung der Mandate
3. Wahl der Stimmenzähler
4. Aufnahme neuer Sektionen
5. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 1 April 1 984 in Bern
6. Jahresbericht des Zentralpräsidenten
7. Jahresbericht der Werbekommission
8. Jahresbericht der Redaktionskommission
9. Abnahme der Jahresrechnung 1984 und des Budgets 1985

10. Wahlen (Zentralvorstand, Kommissionen, Revisoren)
1 1 Anträge
12. Gesamtschweizerische Werbung
13. Bestimmung von Ort und Zeit der Delegiertenversammlung

1986
14. Verschiedenes

Der Zentralvorstand heisst alle Gesinnungsfreundinnen und

Gesinnungsfreunde herzlich willkommen.

Mit freundlichen Grüssen
im Namen des Zentralvorstandes

W. Baumgartner

treiben, und bei der auch heute noch
unbestreitbaren Aggressivität klerikaler

Kreise sollten auch wir Position
beziehen und uns nicht unterwandern
lassen.

Walter G. Stoll, Adm.
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